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 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
Tagesordnung 
für die Sondersitzung des Rates der Stadt am 29. Juni 2026, 16.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

2 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der 
Stadt Gelsenkirchen vom 21.12.1998 
 

25-30/00675 

3 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

3.1 Mitteilungen 
 

 

3.1.1 Mündliche Mitteilungen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 16. Juni 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

 
 
15. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungs-
beitragssatzung) vom 26.05.1988 
vom 15.06.2026 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in Verbindung mit §§ 7 Abs. 1 
und 41 Abs. 1, Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen jeweils in der zurzeit gültigen Fassung die folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Anlage I der Erschließungsbeitragssatzung (Einheitssätze je lfd. m Entwässerungsleitung) wird um folgende Zusätze ergänzt: 
 
 Baujahr € 
 
 2022 422,74 
 2023 464,08 
 2024 486,77 
 2025 508,38 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen in Kraft. 
 

------------------------------- 
 
Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

I 
Bekanntmachungen der  
Oberbürgermeisterin 
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c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 15. Juni 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 52 GE/BO nördlich Watermanns Weg zum Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in den Städten Gelsenkirchen und Bochum. 
 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in ihren Sitzungen vom 26.05. bis 
07.10.2025 die Änderung 52 GE/BO nördlich Watermanns Weg zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) beschlossen. 
 

  
 
Der Änderungsbereich 52 GE/BO erstreckt sich auf Flächen beiderseits der Stadtgrenze zwischen Bochum - Stadtteil Wattenscheid - und 
Gelsenkirchen - Stadtteil Ückendorf - und umfasst ca. 16,5 ha. Der Änderungsbereich wird im Wesentlichen begrenzt durch die Straße Water-
manns Weg im Süden und den Wattenscheider Bach im Norden. Im Osten verläuft der Änderungsbereich auf der Trasse des Radschnellwegs 
Ruhr 1 (RS 1) bis zur Parkstraße, im Westen verläuft er auf der Trasse des RS 1 auf einer Länge von ca. 75 m über die Ückendorfer Straße 
hinweg. 
 
Wesentliches Ziel der Planung ist die Entwicklung eines neuen, urbanen Stadtquartiers im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Gelsen-
kirchen-Wattenscheid. Durch die städtebauliche Entwicklung sollen u. a. attraktive Wohnbaupotenziale erschlossen und Ansiedlungsflächen für 
Klein- und Kleinstgewerbe geschaffen werden, die durch ihre Lage am RS 1 eine einzigartige Adresse erhalten. Die Siedlungsentwicklung soll 
unter Berücksichtigung einer integrierten Freiraumentwicklung erfolgen. Der RS 1, der im Norden des Änderungsbereichs verläuft, soll die 
Funktion eines Grünkorridors mit quartiersnahen Frei- und Retentionsflächen übernehmen. 
 
Die oberste Landesbehörde hat die o. g. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans (GFNP) gem. § 203 (4) BauGB in der derzeit 
geltenden Fassung mit Datum vom 15. April 2026 unter dem Az. 52.12.04.000001.52 GE/BO genehmigt. 
 
Alle Planunterlagen können nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 Planwerk - Städteregion Ruhr 
2030 (staedteregion-ruhr-2030.de) eingesehen werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten der 
Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt. 
 

https://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
https://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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Die Änderung zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die Städte der Planungsge-
meinschaft wirksam. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Gemeinsamen Flächennutzungsplans und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, 

dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Gemeinsamen Flächen-

nutzungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder 

Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

-------------------------- 
 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 17. Juni 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 67 BO 
Wilhelm-Leithe-Weg Nord zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 
 
Die zuständigen Gremien der Städte der Planungsgemeinschaft haben zwischen dem 02.09. und dem 18.12.2025 gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) die Aufstellung der Änderung 67 BO Wilhelm-Leithe-Weg Nord zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) und die 
Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen. 
 
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Bochum am 07.05.2026 beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 
 
2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf überarbeiteten Planentwurfs die Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB für das Änderungsverfahren 67 BO Wilhelm-Leithe-Weg 
Nord zum GFNP durchzuführen. 
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Der ca. 2,9 ha große GFNP-Änderungsbereich liegt im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid, Bereich Westenfeld, südlich des Bahnhofs Watten-
scheid und wird nahezu vollständig ackerbaulich genutzt. Westlich wird der Änderungsbereich durch einen baum- und strauchbestandenen 
Geländeversprung begrenzt, östlich durch die bestehende Bebauung entlang der Ridderstraße. Südlich grenzt der Änderungsbereich an den 
alleegesäumten Wilhelm-Leithe-Weg. Nordöstlich wird der Änderungsbereich durch ein kleines Wäldchen begrenzt, während er nordwestlich 
unmittelbar an eine weitere ackerbaulich genutzte Fläche angrenzt. 
 
Ziel ist es, im Bereich des Bahnhofs Wattenscheid ein Quartier zu schaffen, das Wohnen, Arbeiten und Freizeit in integrierter Lage vereint. Im 
Sinne dieser funktionalen Mischung ist hier gem. Rahmenplanung eine Wohnnutzung vorgesehen, die mit der 67. GFNP-Änderung ermöglicht 
werden soll. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die Öffentlichkeit kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat Stellungnahmen zum veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 
 
Im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt 
worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen 
sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden veröffentlicht: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; 
Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

 
- Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) und Stufe II (Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände) zum Bebauungsplan Nr. 1008 - 

Wilhelm-Leithe-Weg Nord in Bochum -, Gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des Artenschutzes gem. § 44 
BNatSchG, Überprüfung des Vorkommens planungsrelevanter Tierarten, Konfliktanalyse, Empfehlungen für Maßnahmen zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen und zum Schutz planungsrelevanter Tierarten, Uwedo - Umweltplanung Dortmund, Dortmund, 01.04.2026 

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom 07.07. 
bis 07.08.2026 (einschließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren eingesehen werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der 
Stadt Gelsenkirchen an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402, während der Öffnungszeiten 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den 
dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren) zu ent-
nehmen oder bei der Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 / 886-1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen erteilt: 
 
Frederik Battling, Tel. 0209/169-4350 
E-Mail: frederik.battling@gelsenkirchen.de  
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht können während der Veröffentlichungsfrist bis 
zum 07.08.2026 (einschließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  
 

• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 
(Deutschlandhaus), 45121 Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

• bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, 45875 Gelsenkirchen,  
E-Mail: referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de  

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis bei 
der Stadt Gelsenkirchen während der Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Aus-
schüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten 
Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr unter: 
 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.  
 

----------------------------- 
 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 17. Juni 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 
 
Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Tagesordnung 
für die Sitzung des Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal-, Digitalisierungs- und Gleichberechtigungsausschusses am 2. Juli 2026, 16.00 Uhr, 
Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

1.1 Ehrungen von Altersjubilaren 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

25-30/01085 

1.2 Einrichtung einer Raucherverbotszone im Eingangsbereich des Hans-Sachs-Hauses sowie 
parallel eines gekennzeichneten Raucherbereichs vor Ort 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

25-30/01344 

2 Entscheidung zur weiteren baulichen und organisatorischen Entwicklung der Berufskollegs 
am Goldberg und Königstraße sowie Entwicklung einer städtebaulichen Perspektive für das 
Grundstück am Goldberg 
 

25-30/00887 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
mailto:frederik.battling@gelsenkirchen.de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
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3 Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen an der Auslobung zur Ausrichtung der eREGIONALE 
2033 
 

25-30/01091 

4 Aufhebung des Haushaltsbeschlusses PG 5502, ID 15 („Hundewiese in Gelsenkirchen-
Erle“) für das Haushaltsjahr 2026 
 

25-30/01304 

5 Beschaffungen für die Feuerwehr 
 

 

5.1 Teilweise Aufhebung des Beschlusses zur Beschaffung von drei Rettungstransportwagen 
(Kofferwechsel) für die Berufsfeuerwehr 
 

25-30/01291 

5.2 Beschaffung von zwei Rettungstransportwagen für die Berufsfeuerwehr 
 

25-30/01292 

5.3 Beschaffung von fünf Drehleitern mit Korb (DLK) für die Berufsfeuerwehr 
 

25-30/01320 

6 Neufassung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über das Verfahren zur Durchführung von 
Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheiden 
 

 

7 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

7.1 Mitteilungen 
 

 

7.1.1 Mündliche Mitteilungen 
 

 

7.1.2 Neukonzeption des Referats 23 - Liegenschaften und des Referats 65 - Hochbau 
 

25-30/01307 

7.1.3 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(HFBPDG/VB OB) 
 

25-30/01008 

7.1.4 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(HFBPDG/VB 1) 
 

25-30/01248 

7.1.5 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(HFBPDG/VB 2) 
 

25-30/01275 

7.1.6 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(HFBPDG /VB 4) 
 

25-30/01205 

7.1.7 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(HFBPDG/VB 6) 
 

25-30/01149 

7.1.8 Bericht über die nach § 5 Absatz 9 der Hauptsatzung behandelten Eingaben 
 

 

7.1.9 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Kurth 
- Verkauf von Honig eines lokalen Imkers - 
 

25-30/01139 

7.1.10 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Obernyer 
- Zusammenhang zwischen gewerblich genutzten Transportfahrzeugen, 
Gewerbeanmeldungen und Gewerbesteuereinnahmen - 
 

25-30/01269 

7.1.11 Anfrage der Stadtverordneten Frau Rosen  
- Landschaftsumlage des LWL - 
 

25-30/01273 

7.1.12 Anfrage des Stadtverordneten Specht 
- Mindestpreise für Beförderungsentgelte - 
 

25-30/01279 

7.2 Anfragen 
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Abberufung der Geschäftsführerin der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen 
Verwaltungs-GmbH 
 

25-30/01319 

2 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

2.1 Mitteilungen 
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2.1.1 Mündliche Mitteilungen 

 
 

2.1.2 Personalentscheidungen gem. § 15 (3) Buchstabe a der Hauptsatzung der Stadt 
Gelsenkirchen 
 

25-30/01277 

2.1.3 Berichterstattung der Beteiligungsgesellschaften der Stadt Gelsenkirchen zum 
Geschäftsverlauf 
- Stichtag 31.03.2026 - 
 

25-30/01312 

2.2 Anfragen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 18. Juni 2026 

Andrea Henze  
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 26. Juni 2026 

I. A. Günther  
 
 
Referat 15 (Wirtschaftsförderung) 
 
Tagesordnung 
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Innovation am 30. Juni 2026, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer 1 - Zenica, Ebertstraße 11, 
Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

 

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

2.1 Wirtschaftsflächenentwicklung in Gelsenkirchen 
 

25-30/01332 

3 Berichte aus der Wirtschaftsförderung 
 

 

3.1 Fachkräftesicherung für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen - 
Aktivitäten der Wirtschaftsförderung 
 

25-30/01198 

3.2 „Gründung und StartUp“ - Vorstellung der Strategie für den Aufbau eines StartUp-
Ökosystems in Gelsenkirchen 
 

25-30/01255 

4 Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen an der Auslobung zur Ausrichtung der eREGIONALE 
2033 
 

25-30/01091 

5 Teilnahme der Stadt am 4. EFRE-Aufruf Circular Cities NRW mit dem Projekt „Entwicklung 
eines Kreislaufwirtschaftslabors mit dem Schwerpunkt zirkuläres Bauen“ 
 

 

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

6.1 Mitteilungen 
 

 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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6.1.1 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(AWI/VB 1) 
 

25-30/01247 

6.2 Anfragen 
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

 

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

3 Berichte aus der Wirtschaftsförderung 
 

 

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

4.1 Mitteilungen 
 

 

4.1.1 Anfrage von Frau Schwalvenberg von der AfD 
- Ansiedlung der Winit Germany GmbH - 
 

25-30/01297 

4.2 Anfragen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 15. Juni 2026 

I. V. Nowack  
 
 
Referat 40 (Bildung) 
 
Tagesordnung 
für die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familien und des Ausschusses für Bildung - Teil A am 30. Juni 2026, 
15.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

1.1 Sachstandsbericht zur aktuellen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz 
(OGS) für Kinder in der Primarstufe 
 

25-30/01306 

1.2 Antrag der DIE LINKE-Fraktion: „Sachstandsbericht zur individuellen Integrationshilfe im 
schulischen Kontext, hier konkret zum Pilotprojekt KASI (Stadt Essen) und Möglichkeiten 
der Übertragung auf Gelsenkirchen“ 
 

25-30/01293 

1.3 Antrag der DIE LINKE-Fraktion: „Sachstandsbericht der Abteilung 51/7 zur Schnittstellen 
von Jugendhilfe und Schule“ 
 

25-30/01294 

2 Rechtsanspruch OGS 
 

 

3 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 15. Juni 2026 

I. V. Nowack  
 
 
Referat 40 (Bildung) 
 
Tagesordnung 
für die Sitzung des Ausschusses für Sportentwicklung am 1. Juli 2026, 16.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

 

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
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2.1 Antrag der CDU-Fraktion: „Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf Sportplätzen - Aktueller 
Stand“ 
 

25-30/01311 

2.2 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der 
Ratsgruppe FDP: "Eishalle - Aktueller Stand“ 
 

25-30/01335 

3 Ausschuss- und Beiratsangelegenheiten 
 

 

3.1 Ausschuss- und Beiratsangelegenheiten 
hier: Umbesetzung durch die AfD-Fraktion 
 

25-30/01324 

4 Zuschuss für die durchgeführte Veranstaltung „Deutsche Jugendmeisterschaft Jiu Jitsu“ am 
16.-17.05.2026 
 

25-30/01323 

5 Aktuelle Förderprogramme 
 

 

6 Mündliche Sachstandsberichte der Stabsstelle Sportangelegenheiten 
 

 

6.1 Darstellung und Abgrenzung der Aufgaben der Stabsstelle Sportangelegenheiten/ 
Gelsensport - Aufgaben der Stabsstelle 
 

 

7 Berichte Gelsensport (Stadtsportbund Gelsenkirchen e. V.) 
 

 

7.1 Darstellung und Abgrenzung der Aufgaben der Stabsstelle Sportangelegenheiten/ 
Gelsensport - Aufgaben von Gelsensport 
 

 

7.2 Veranstaltungen 
 

 

8 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

8.1 Bericht zum Haushalt - Entwurf des Jahresabschlusses 2025 
(Ausschuss für Sportentwicklung /VB 4) 
 

25-30/01207 

8.2 Anfrage des sachkundigen Bürgers Herrn Dr. Klante - Vereinseigene Sportanlagen 
 

25-30/01325 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP Betreff Vorlage 
  

entfällt 
 

 

 
Gelsenkirchen, 17. Juni 2026 

I. V. Nowack  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Tagesordnung 
für die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familien am 30. Juni 2026, 15.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 
Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

      Tagesordnungsdebatte zum öffentlichen Teil der Sitzung 
 

      

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

      

1.1 Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) hier: AG nach § 78 SGB VIII nach dem Vorbild der Stadt Münster neu aufstellen 
 

25-30/01153 

1.2 Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) Eingabe des Herrn Joachim Sombetzki "AG nach § 78 SGB VIII nach dem Vorbild 
der Stadt Münster neu aufstellen" 
 

25-30/01339 

2 Zuschüsse zur Projektförderung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 

25-30/00992 

3 Gelsenkirchener Präventionsdatenbank - Mündlicher Bericht - 
 

      

4 Vorstellung Fachcontrolling für die Hilfen zur Erziehung (HzE) 
 

25-30/01342 

5 Akltuelle Situation Allgemeiner Städtischer Sozialdienst - Mündlicher Bericht - 
 

      

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

      

6.1 Berichte zum Stichtag 31.12.2025 (Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien/VB 4) 
 

25-30/01235 
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6.2 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Kurth  Kinder- und Jugendkriminalität I 
 

25-30/01340 

6.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Kurth Kinder- und Jugendkriminalität II 
 

25-30/01341 

 
Gelsenkirchen, 15. Juni 2026 

I. V. Nowack  
ende] 
 
Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Bekanntmachung der 10. Berichtigung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen auf dem Gebiet der Stadt Bochum 
 
Der Gemeinsame Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr (GFNP) wird auf der Grundlage des § 13 a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung im Wege der Berichti-
gung an die Festsetzungen des folgenden Bebauungsplans angepasst: 
 
Bebauungsplan Nr. 1038 Industriestraße / Frenkingstraße der Stadt Bochum 
 
Der Rat der Stadt Bochum hat den Bebauungsplan in seiner Sitzung am 09.10.2025 als Satzung beschlossen. Er ist mit der Bekanntmachung 
am 27.10.2025 in Kraft getreten. Der GFNP wird für den Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans von der Darstellung Sonderbaufläche, 
Sondergebiet großflächiger Einzelhandel in die Darstellung Gewerbliche Baufläche berichtigt. 
 

 
 

Berichtigungen stellen einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung 
finden. Die Durchführung der Berichtigung wird hiermit bekannt gemacht. Die Berichtigung wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch 
die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam. 
 
Die Berichtigung und der berichtigte Gemeinsame Flächennutzungsplan können nach Wirksamkeit auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 
2030 https://staedteregion.ruhr/gfnp/planwerk eingesehen werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Die Berichtigung wird zudem in der Stadt Bochum während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Gelsenkirchen, 17. Juni 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/planwerk
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung für das Änderungsverfahren 68 E Norbertstraße / Beckmannsbusch (ehem. 
Polizeischule) zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen 
 

 
 
Der 9,6 ha große Änderungsbereich liegt im Süden des Essener Stadtgebietes, im Stadtbezirk IX, Stadtteil Bredeney. Er wird durch die Bundes-
autobahn BAB 52 im Norden, das öffentliche Waldgebiet Beckmannsbusch im Süden, die Straße Beckmannsbusch im Osten und eine Brach-
fläche sowie unterschiedliche gewerbliche Nutzungen im Westen begrenzt. Die Fläche umfasst maßgeblich das Gelände der ehemaligen Poli-
zeischule, das seit 2020 brach liegt. 
 
Geplant ist die Entwicklung eines neuen zentralen Stadtquartiers in Essen-Bredeney und die Integration des bislang insulär genutzten Standorts 
in das Stadtgefüge. Entstehen soll ein urbanes, klimaresilientes und nachhaltiges Quartier mit einer großen Nutzungsvielfalt aus Wohnen, Ge-
werbe und kulturellen, sozialen und anderen öffentlichen Einrichtungen. 
 
Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig besteht 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Die Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen des o. g. Änderungsver-
fahrens gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
Die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht) werden in der Zeit vom 07.07. bis 07.08.2026 
(einschließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren eingesehen 
werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der 
Stadt Gelsenkirchen an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch   08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag     08.00 - 13.00 Uhr. 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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Die Termine und Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekannt-
machungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 / 886-1212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen erteilt: 
 
Frederik Battling, Tel. 0209/169-4350 
E-Mail: frederik.battling@gelsenkirchen.de  
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans und zur Begründung können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 07.08.2026 
(einschließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift 

 

• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 
(Deutschlandhaus), 45121 Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

 

• bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
E-Mail: referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de  

 

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Aus-
schüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten 
Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr unter: 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des Vorentwurfs der GFNP- Änderung 
führen, d. h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen. 
 

----------------------------------- 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 12. Juni 2026 

I. V. He idenre ic h  
 
 
Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung für das Änderungsverfahren 69 BO Sodinger Straße / Hiltroper Volkspark 
zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum 
 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
mailto:frederik.battling@gelsenkirchen.de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
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Der ca. 7,3 ha große GFNP-Änderungsbereich liegt im Stadtbezirk Bochum-Nord in den Stadtteilen Hiltrop und Gerthe. Er erstreckt sich 
bogenförmig über eine Länge von knapp einem Kilometer von der Stadtgrenze zu Herne im Norden bis zur Frauenlobstraße im Süden. 
 
Der nördliche Teil zwischen der Stadtgrenze zu Herne und der Sportanlage Am Hillerberg wird landwirtschaftlich genutzt, überwiegend 
ackerbaulich, nur östlich der Sportanlage als Weide. Südlich der Sportanlage setzt sich der Änderungsbereich als schmaler Streifen fort, der 
parkartig mit Bäumen bestanden ist. Die Wildnis für Kinder der ökologischen Station ist in diesen Bereich eingebettet. Weiter südlich grenzt 
straßenbegleitende Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern an, an die sich wiederum der ehemalige Kirmesplatz am Castroper Hellweg 
anschließt, der derzeit als Parkplatz genutzt wird. 
 
Ziel der GFNP-Änderung ist es, im Norden und Süden des Änderungsbereiches die Errichtung von Wohngebäuden vorzubereiten. Darüber 
hinaus soll die derzeit im GFNP dargestellte Fläche für örtliche Hauptverkehrszüge nach Aufgabe der Pläne zum Bau der Westumgehung 
„Gerthe-West“ zurückgenommen werden. Stattdessen soll eine Darstellung als Grünfläche erfolgen. 
 
Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig besteht 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Die Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen des o. g. Änderungsver-
fahrens gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht) werden in der Zeit vom 07.07. bis 07.08.2026 (ein-
schließlich) im Internet veröffentlicht. 
 
Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahrenl eingesehen 
werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im o. g. Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der 
Stadt Gelsenkirchen an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr. 
 
Die Termine und Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekannt-
machungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 / 886-1212) zu erfragen. 

https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
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Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen erteilt: 
 
Frederik Battling, Tel. 0209/169-4350 
E-Mail: frederik.battling@gelsenkirchen.de  
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans und zur Begründung können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 07.08.2026 
(einschließlich) insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

 

• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 
(Deutschlandhaus), 45121 Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

 

• bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
E-Mail: referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de  

 

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Aus-
schüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten 
Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr unter: 
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des Vorentwurfs der GFNP- Änderung 
führen, d. h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen. 
 

------------------------------- 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 12. Juni 2026 

I. V. He idenre ic h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELSENDIENSTE 
 
Tagesordnung  
für die Sitzung des Betriebsausschusses GELSENDIENSTE am 1. Juli 2026, 16.00 Uhr, Konferenzraum im Betriebsgebäude 
GELSENDIENSTE, Wickingstraße 25a, Gelsenkirchen 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

 

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

 

2.1 Hochkreuze auf städtischen Friedhöfen 
 

25-30/01330 

2.2 Reinigung und Betreuung der öffentlichen Toilettenanlagen während des 
Feierabendmarktes auf dem Heinrich-König-Platz 
 

25-30/01329 

3 Friedhöfe - Projekte, Entwicklung, Maßnahmen 
- mündlicher Bericht 
 

 

4 Neubau eines Trauerpavillons auf dem Friedhof Rotthausen 
 

25-30/01144 

5 Neubau eines Trauerpavillons auf dem Friedhof Rotthausen 
 

25-30/01331 

6 Vorstellung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements von GELSENDIENSTE 
- mündlicher Bericht 
 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts II 

Sonstige  
Bekanntmachungen III 

mailto:frederik.battling@gelsenkirchen.de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de
https://staedteregion.ruhr/gfnp/aenderungsverfahren
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7 Vorstellung der Abteilung Werkstatt und Fuhrparkmanagement 
- mündlicher Bericht 
 

 

8 I. Quartalsbericht 2026 
 

25-30/01213 

9 Ausschreibungen und Vergaben 
 

 

9.1 Ausschreibung von Graben- und Bankettmäharbeiten 
 

25-30/01000 

9.2 Sortierung und Verwertung von Sperrmüll 
 

25-30/01261 

9.3 Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen 
 

25-30/01262 

9.4 Verwertung von unbehandeltem und behandeltem Holz 
 

25-30/01263 

10 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

10.1 Mitteilungen 
 

 

10.1.1 Hundewiese in Gelsenkirchen-Erle 
 

 

10.1.2 Anfrage der sachkundigen Bürgerin Mabel-Mara Platz  
- Pilotprojekt Unterflurcontainer - 
 

25-30/01302 

10.1.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Brosch 
- Prüfung der Einführung von HVO 100 für den kommunalen Fuhrpark - 
 

25-30/01211 

10.1.4 Anfrage des sachkundigen Bürgers Herrn Thorsten Garbe  
- Biomüll - 
 

25-30/01274 

10.1.5 Anfrage des sachkundigen Einwohners Herrn Reichmann 
- Ablagerungen Hafen Grimberg - 
 

25-30/01287 

10.1.6 Anfrage der CDU-Ratsfraktion - Herr Dobratz 
- Sachstandsbericht zu Hochkreuzen auf den Friedhöfen im Stadtgebiet Gelsenkirchen - 
 

25-30/01289 

10.2 Anfragen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 16. Juni 2026 

I. V. Nowack  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruhestand: 
1. Juli 2026: Patrizia Evers, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Silke Schwarze, Beschäftigte (Gelsenkirchener 
Kindertagesbetreuung),  
 
Sterbefall: 
28. April 2026: Brigitte Schneider, Beschäftigte (Referat Bildung), 
5. Juni 2026: Frank Gologranz, Beschäftigter (Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe) 
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